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1) Grundsätze  

1.1) Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich der 2. Änderung und Ergänzung liegt östlich der Bebauung Am Alten Gutshof 
und umfasst die Flurstücke 17/25 (teilw.), 17/10 (teilw.), 32/4, 18/2 (teilw.), 17/12 (teilw.) der Flur 4, 
Gemarkung Sellin sowie Flurstück 157/2 der Flur 1, Gemarkung Sellin mit insgesamt 0,16 ha. 

Der Geltungsbereich wird begrenzt:  

• im Osten durch die bestehende Bebauung am Alten Gutshof, 

• im Süden und Westen durch die öffentliche Parkanlage. 

Die Planzeichnung basiert auf einer topographischen Vermessung des Plangebiets durch das Ver-
messungsbüro Krawutschke im Höhensystem DHHN 92 mit Stand vom Februar 2020.  

Die Planung beruht auf folgenden Rechtsgrundlagen: 

• Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 
3634), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728) geändert 
worden ist, 

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017 
(BGBl. I S. 3786). 

• Planzeichenverordnung (PlanZV) i.d.F. vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057), 

• Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) i. d. F. der Bekanntmachung 
vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. 
November 2019 (GVOBl. M-V S. 682). 

1.2) Planungsziele 

Der Bebauungsplan dient der Deckung der hohen Nachfrage nach Wohnraum und Baugrundstücken 
für Wohngebäude.  

Im Vorfeld wurden mögliche Entwicklungsflächen im Bereich der Gemeinde untersucht. Als kleinere 
Entwicklungsflächen im Innenbereich wurden die dem Seepark zugewandten Bereiche entlang der 
bereits vorhandenen Baugebiete am Alten Gutshof und der im rückwärtigen Bereich der Hauptstraße 
gelegenen Baugrundstücke östlich des Vorflutgrabens am Festplatz ermittelt. In der gemeinsamen 
Sitzung des BA und der GV am 22.10.2018 wurden die Bereiche vorgestellt und es wurde der Grund-
satzbeschluss zur Entwicklung dieser Flächen gefasst.  

Wegen der herausgehobenen Lage an den zentralen Grünflächen der Gemeinde und deren orts-
bildprägender Präsenz zur Seeparkpromenade sollen für die Bebauung Vorgaben zur Gestaltung 
der Gebäude und Freianlagen gemacht werden. Gestalterisches Vorbild sollen dabei die regionalen 
ländlichen Bebauungsformen sein. Das erfordert die Aufstellung Örtlicher Bauvorschriften gem. § 86 
(3) Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V). 

Mit dem Bebauungsplan sollen damit zusammenfassend folgende Ziele erreicht werden: 

• Erschließung von Wohnungsbaumöglichkeiten  

• Nutzung vorhandenen Siedlungspotentials zur Nachverdichtung  

• Gestalterische Einbindung in den Seepark  

• schlüssige Wegeverbindung zwischen Granitzer Str. und Bollwerk  

 

1.3) Verfahren 

Da es sich um eine an den Siedlungsbereich anschließende Außenbereichsfläche handelt und mit 
der Planung Wohnnutzung entwickelt werden soll, kann der Bebauungsplan nach § 13b BauGB im 
beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB ohne Umweltbericht aufgestellt werden. Von einer 
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Umweltprüfung wird abgesehen.  

Angesichts der angestrebten Wohnnutzung sind Vorhaben ausgeschlossen, die einer Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Bundes- oder Landesrecht unterliegen. An-
haltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 (6) Nr. 7 Bst. b) BauGB genannten Schutzgüter 
(Erhaltungsziele und Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgeset-
zes; z.B. Vogelschutzgebiete) liegen aufgrund der großen Distanz des Plangebiets zum jeweiligen 
Schutzgebiet nicht vor. Des Weiteren bestehen keine Anhaltspunkte, dass bei der Planung Pflichten 
zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 (1) Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

Im Verfahren wird ein Teilbereich des VEP Nr.1 „Zentrumsbereich“ überplant, der in diesem Bereich 
durch die Festsetzungen des hier vorliegenden Plans ersetzt wird. 

1.4) Übergeordnete Planungen 

1.4.1) Grundsätze der Raumordnung 

Seit 20.09.2010 ist das Regionale Raum-
entwicklungsprogramm (RREP) für die 
Planungsregion Vorpommern rechtskräf-
tig. Die Ortslage Sellin ist in der Karte des 
Regionalen Raumentwicklungsprogramms 
flächig als Tourismusschwerpunktraum 
ausgewiesen. Die Gemeinde Ostseebad 
Sellin ist zudem zusammen mit der Nach-
bargemeinde Ostseebad Baabe als 
Grundzentrum festgelegt. Im Bereich der 
Ortslage sind die boddenseitigen Hafen- 
und Steganlagen durch Symbol als Hafen-
standort dargestellt. Die Kleinbahntrasse 
sowie die Ortsdurchfahrt der Bundes-
straße sind als regional bedeutende Ver-
kehrsinfrastruktur berücksichtigt. Die um-
gebenden Schutzgebietsflächen der Gra-
nitz sowie an Selliner See sind nachricht-
lich als Vorranggebieten für Naturschutz 
und Landschaftspflege berücksichtigt. 

Bezogen auf den Planungsanlass (Entwicklung von Flächen für den Wohnungsbau) sind folgende, 
im Regionalen Raumentwicklungsprogramm verankerte Ziele und Grundsätze für die Siedlungsent-
wicklung zu berücksichtigen: 

• Zentrale Orte sollen als Schwerpunkte der wirtschaftlichen Entwicklung, der Versorgung, der 
Siedlungsentwicklung, der sozialen und kulturellen Infrastruktur sowie als Verwaltungszen-
tren vorrangig gesichert und ausgebaut werden. Gleichzeitig sind die Zentralen Orte die 
Schwerpunkte der Wohnbauflächenentwicklung (4.1(3) RREP) und müssen eine ausgewo-
gene und bedarfsgerechte Versorgung der regionalen Bevölkerung mit Wohnraum zu ge-
währleisten (4.2(3) RREP).  

• Die Siedlungsentwicklung soll sich unter Berücksichtigung sparsamer Inanspruchnahme 
von Natur und Landschaft vollziehen. Dabei hat die Ausweisung neuer Wohnbauflächen in 
Anbindung an bebaute Ortslagen zu erfolgen (4.1(4) RREP). Grundsätzlich ist der Umnut-
zung, Erneuerung und Verdichtung vorhandener Baugebiete der Vorrang vor der Auswei-
sung neuer Siedlungsflächen zu geben (4.1(6) RREP). 

Mit der Entwicklung eines Wohngebiets auf einer zentralen Fläche innerhalb des Siedlungsraums 
wird die Wohnraumversorgung der Bevölkerung gesichert und ein sparsamer und schonender Um-
gang mit Grund und Boden ermöglicht.  

Abbildung 1 Regionales Raumentwicklungsprogramm 
Vorpommern 2010 (Ausschnitt) 
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1.4.2) Ableitung aus dem Flächennut-
zungsplan 

Der Flächennutzungsplan für das Ge-
meindegebiet Sellin stellt für das Plan-
gebiet sowie die anschließenden Flä-
chen Sondergebiet mit der Zweckbe-
stimmung Fremdenverkehr (SF3) gem. 
§ 11 (2) BauNVO dar. Im Bereich des 
Sondergebiets ist eine Symbolsignatur 
als Parkanlage integriert. Der westlich 
angrenzende Siedlungsbereich ist als 
gemischte Baufläche berücksichtigt. 

Die vom Flächennutzungsplan abwei-
chende Festsetzung als Allgemeines 
Wohngebiet stellt sich als kleinräumige 
Konkretisierung dar und berührt nicht die 
Grundkonzeption des Flächennutzungs-
plans.  

Der Flächennutzungsplan wird im Wege der Berichtigung nach Abschluss des Verfahrens an-
gepasst. 

1.5) Bestandsaufnahme 

1.5.1) Nutzung und Zustand des Plangebiets 

Das Plangebiet stellt sich als diffuser Randbereich des Seeparks dar. Während die Freiflächen des 

angrenzenden Seeparks jedoch intensiv mehrmals im Jahr gemäht und gepflegt wird, vermitteln 
die westlich des Rad- und Fußweges liegenden Flächen eine ungenutzten Eindruck., so dass 
in der Örtlichkeit fraglich bleibt, ob es sich um Flächen der öffentlichen Parkanlage oder um 
unbebaut brachliegende Privatgrundstücke handelt. 

Das Plangebiet ist unbebaut und derzeit für eine Bebauung nicht erschlossen. Im bestandskräf-
tigen Bebauungsplan Nr. 1A „Gutshof“ ist der Bereich als öffentliche Grünfläche mit der Zweck-
bestimmung Parkanlage ausgewiesen. 

Nach Westen, außerhalb des Ände-
rungsbereichs, grenzen die mit Wohnge-
bäuden bebauten Grundstücke am Alten 
Gutshof an, die im Bebauungsplan Nr. 
1A „Gutshof“ planungsrechtlich als Dorf-
gebiet festgesetzt sind. Zugelassen ist 
eine eingeschossige Bebauung mit GRZ 
0,3 in offener Bauweise mit einer Trauf-
höhe bis 3,0 m und einer Firsthöhe bis 
8,5 m jeweils bezogen auf Straßenober-
kante des angrenzenden Straßenab-
schnitts.  

Der Bereich des Seeparks ist außerhalb 
des Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans Nr. 1A „Gutshof“ Bestandteil des 
Vorhaben- und Erschließungsplans 
„Zentrumsbereich“, der hier ein Sonsti-
ges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Fremdenverkehr festsetzt. Der Bereich ist überlagernd 

Abbildung 2: Flächennutzungsplan, Ausschnitt ohne 
Maßstab 

Abbildung 3: Luftbild 1991 (Quelle: https://geoport.lk-
vr.de) 
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als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
für folgende Maßnahmen festgesetzt: Anlage landschaftsgärtnerisch gestalteter Freianlagen als Be-
standteil des Sondergebiets mit Wegen und eventuellen Wasserflächen in freier Linienführung (TF 
4 a bis c). Der Seepark mit der Wasserlandschaft wurde zusammen mit der nordöstlichen Bebauung 
in den 90er Jahren auf früheren Brach- und Landwirtschaftsflächen künstlich angelegt. 

Das Plangebiet ist durch die nahe B 196 durch Verkehrslärm belastet. Verkehrszählungen prog-
nostizieren eine durchschnittliche tägliche Verkehrsmenge (DTV) in der Hauptsaison von 10- 
bis 15 tausend PKW am Tag. Diesen erheblichen Verkehrsspitzen während der Hauptsaison 
steht das erheblich geringere Verkehrsaufkommen außerhalb der Saison in den Monaten Sep-
tember/Mai gegenüber, für die ein durchschnittliches tägliches Verkehrsaufkommen von 5000 
PKW am Tag veranschlagt ist. Nach erster Auskunft des Straßenbauamtes Stralsund im No-
vember 2018 wird zunächst von einer DTV von ca. 8300 Kfz/24h. ausgegangen. In der Ver-
kehrsmengenkarte M-V 2015 ist für die Zählstelle Zirkow eine DTV von 8.259 Kfz/24h bei 230 
Kfz Schwerverkehr, für die in Göhren eine DTV von 8.321 Kfz/24h bei 180 Kfz Schwerverkehr 
ausgewiesen. Der Schwerverkehrsanteil liegt damit regional bei unter 3%. 

1.5.2) Schutzgebiete und –objekte 

Internationale Schutzgebiete 

Der Selliner See ist Teil des EU-Vogel-
schutzgebiets DE 1747-402 „Greifswalder 
Bodden und südlicher Strelasund“, der ge-
ringste Abstand beträgt 110 m zum Plan-
gebiet bzw. gut 130 m zur geplanten Be-
bauung. Das Schutzgebiet ist vor allem 
durch die Verkehrstrassen der Bundes-
straße sowie der Kleinbahn vom Plange-
biet getrennt, im Vergleich zur bestehen-
den westlich angrenzenden Bebauung 
ragt das Plangebiet nicht näher an das 
Schutzgebiet heran, so dass keine zusätz-
lichen Störungen verursacht werden. 
  
Der westliche Abschnitt des Selliner Sees 
ist ergänzend teilweise überlagernd Teil 
des Gebiets Gemeinschaftlicher Bedeu-
tung (GGB) DE 1648-302 „Küstenland-
schaft Südostrügen“, der geringste Ab-
stand beträgt hier rund 580 m.  

Nordwestlich der Ortslage Sellin in einer 
Entfernung von rund 800 m zum Plange-
biet liegen mit leicht unterschiedlicher Ab-
grenzung zudem das Gebiet Gemein-
schaftlicher Bedeutung (GGB) DE 1647-
303 „Granitz“ sowie das EU-Vogelschutz-
gebiet (VSG) DE 1647-401 „Granitz“. Die 
Wasserfläche der Ostsee ist Bestandteil 
des EU-Vogelschutzgebiets DE 1649-401 
„Westliche Pommersche Bucht“. 

Nationale Schutzgebiete 

Das Plangebiet liegt wie die gesamte Orts-
lage von Sellin in der Schutzzone III des 
Biosphärenreservats Südost Rügen 

Abbildung 4: GGB blau, VSG braun, (www.umweltkar-
ten.mv-regierung.de) 

Abbildung 5: ges. geschützte Biotope und Küsten- u. 
Gewässerschutzstreifen (www.umweltkarten.mv-regie-
rung.de) 
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(ausgewiesen als Landschaftsschutzgebiet L84).  

Sonstige Schutzgebiete und -objekte 

Der angrenzende Selliner Parksee ist 2001 unter RUE09291 als nach § 20 NatSchAG M-V geschütz-
tes Biotop in den Biotopatlas des Landes als permanentes Kleingewässer; Teich; trocken; Unter-
wasservegetation (nach dem Gesetzesbegriff Stehende Kleingewässer, einschl. der Ufervegetation) 
mit einer Größe von 0,8720 ha verzeichnet worden. Schon die vollkommen falsche Abgrenzung, erst 
recht jedoch die Tatsache, dass das Gewässer mit zum Teil technisch ausgebauten Ufern erst we-
nige Jahre zuvor künstlich angelegt worden war, lassen die damaligen Kartierung als unzutreffend 
erscheinen. 

Das Plangebiet liegt angesichts eines Mindestabstands von gut 190 m zum Selliner See außerhalb 
dessen Küsten- und Gewässerschutzstreifens nach § 29 NatSchAG M-V.  

Der Abstand der geplanten Bebauung zum Selliner Parksee beträgt > 20 m. Angesichts der Größe 
der Wasserfläche von derzeit knapp über 1,0 ha ragt der Geltungsbereich damit in den Küsten- und 
Gewässerschutzstreifens nach § 29 NatSchAG M-V hinein. 

Bau- oder Bodendenkmale sind im Plangebiet nicht bekannt. 

1.5.3) Hochwasserschutz 

Die für das Selliner Landschaftsbild charakteristische Gewässerverzahnung ergibt Überflu-
tungsgefährdungen insbesondere für die Boddengewässer Selliner- u. Neuensiener See und 
das Vorland. Eine Gefährdung durch boddenseitiges Hochwasser ist für das Plangebiet ange-
sichts einer Geländehöhe von über 3,0 m nicht zu erwarten. Die zu erwartenden Bemessungs-
hochwasserstände betragen gem. Regelwerk Küstenschutz M–V für diesen Bereich des Greifs-
walder Boddens 2,6 m NHN (entspricht 2,45 m HN). Für das Plangebiet sind keine Küsten-
schutz- bzw. Hochwasserschutzanlagen vorhanden oder geplant. 
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2) Städtebauliche Planung 

2.1) Nutzungskonzept 

Mit der Planung soll das angrenzende Wohngebiet kleinteilig bis zum vorhandenen Weg arrondiert 
werden. Entstehen können drei Bauplätze für ortsübliche Eigenheime, verbleibende Restflächen 
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können den angrenzenden Grundstücken als Gartenfläche zugeschlagen werden. 

Mit Grundstücksgrößen von 680 und 720 qm werden ortsübliche Größen erreicht; im angrenzenden 
Baugebiet ist eine Mindestgrundstücksgröße von 750 qm vorgeschrieben.  

Die Erschließung kann über den vorhandenen Fuß- und Radweg erfolgen, indem dieser für eine 

Befahrung für Anlieger geöffnet wird. Zumindest für den Baustellenverkehr muss der als Fuß- und 
Radweg ausgebaute Weg jedoch ertüchtigt werden. Wieweit Müllfahrzeuge und anderer Liefer-
verkehr zugelassen werden, ist im weiteren Realisierungsverlauf zu klären. 

Für die Medienerschließung ist eine Trasse über das bislang unbebaute Flurstück 17/33 an die be-
stehende Medienversorgung in der Straße Am Gutshof geplant.  

2.2) Festsetzungen 

2.2.1) Art der baulichen Nutzung 

Das Plangebiet wird als Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO ausgewiesen. Allgemeine 
Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. Angesichts des starken touristischen Nutzungs-
drucks muss der Sicherung der Wohnnutzung v.a. gegenüber einer Zweckentfremdung durch tou-
ristische Vermietung eine hohe Bedeutung beigemessen werden. Auch die Erschließung aus-
schließlich über Wohnstraßen erfordert eine Einschränkung der nach § 4 (3) BauNVO ansonsten 
ausnahmsweise zulässigen Nutzungen. Abweichend von § 4 (3) BauNVO werden Betriebe des Be-
herbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gar-
tenbaubetriebe sowie Tankstellen nicht Bestandteil des Bebauungsplans. Zudem wird auf die Zu-
lässigkeit von Läden sowie Schank- und Speisewirtschaften verzichtet. 

• Läden sowie Schank- und Speisewirtschaften sind zur Versorgung des kleinen Gebiets we-
der tragfähig noch erforderlich. In fußläufiger Nähe stehen solche Einrichtungen in Lauter-
bach bereits zur Verfügung. Angesichts der begrenzten Erschließung (Mischverkehrsfläche 
mit nur einer Zufahrt) ist zur Vermeidung gebietsfremden Verkehrs eine entsprechende An-
siedlung auch zukünftig auszuschließen. 

• Grundsätzlich ist die Wohnnutzung im Ort vor einer Verdrängung durch fremdenverkehrliche 
Nutzungen zu schützen. Mit dem Ausschluss von Betrieben des Beherbergungsgewerbes 
und sonstigen nicht störenden Gewerbebetrieben soll eine touristische Nutzung von Gebäu-
den oder Grundstücken ausgeschlossen werden.  

• Auch weitere nicht störende Gewerbebetriebe sowie Anlagen für Verwaltungen sollen zur 
Vermeidung von Gewerbeverkehr angesichts der geringen Ausbaubreite der Zufahrt ausge-
schlossen bleiben. 

• Gartenbaubetriebe können ausgeschlossen werden, da diese nicht auf Standorte innerhalb 
von Wohngebieten angewiesen sind. Die gartenbauliche Erzeugung fällt nach § 201 BauGB 
unter den Begriff der Landwirtschaft und ist nach § 35 BauGB privilegiert. 

• Tankstellen scheiden schon wegen ihrer Anforderungen an eine Anbindung an überörtliche 
Straßen praktisch aus.  

Zulässig sind für das Plangebiet als Nutzungen folglich Wohngebäude, nicht störende Handwerks-
betriebe sowie Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

2.2.2) Immissionsschutz 

Das Plangebiet ist durch die nahe B 196 durch Verkehrslärm belastet. Nach erster Auskunft des 
Straßenbauamtes Stralsund wird von einer DTV von ca. 8300 Kfz/24h. ausgegangen, daraus ergibt 
sich eine stündliche Belastung von Mtags= 500 Kfz/h (0,06) und Mnachts= 91 Kfz/h (0,011). Bislang gilt 

im Bereich der Ortsdurchfahrt tags wie nachts 50 km/h. Der Schwerverkehrsanteil liegt regional 
bei unter 3% (vgl. Abschnitt 1.5.1). 

Für die städtebauliche Planung gibt Beiblatt 1 der DIN 18005 Orientierungswerte für die Beurtei-
lungspegel vor. Als Orientierungswerte für den Verkehrslärm sind anzusetzen 
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- für Allgemeine Wohngebiete tags 55 dB(A) und nachts 45 dB(A).  

Entlang der Bundestraße werden durch den bestehenden Verkehr (MT = 500 Kfz/h, p = 3 % bzw. MN 

= 91 Kfz/h, p = 3 %) am Rand des Baufensters (bei Abstand von 66,0 m zur Mitte des nächstgele-
genen Fahrstreifens in 5,0 m Höhe) damit Werte tags von 53,4 dB(A) und nachts von 46,0 dB(A) 
erreicht. 

2.2.3) Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt mit der Grundflächenzahl (GRZ) die das Verhältnis 
der überbauten Fläche zur Grundstücksgröße angibt, der zulässigen Zahl der Vollgeschosse und 
der Höhe der baulichen Anlagen.  

Entsprechend der südwestlich anschließenden, bereits vorhandenen Bebauung des Gutshofes, 
für die die ursprünglichen Formen der fischerbäuerlichen Siedlungsstruktur Vorbild sind, wird 
auch im Wohngebiet grundsätzlich von einer 30%igen Überbauung der Baugrundstücke ausge-
gangen und folglich als Regelfall die Grundflächenzahl mit 0,3 für eine eingeschossige Bebau-
ung festgesetzt. Dieses Maß entspricht den Festsetzungen für die angrenzenden Baugrundstü-
cke. 

Analog zu dem angrenzenden Baugebiet am Alten Gutshof wird ergänzend auch die zulässige 
Höhe der baulichen Anlagen (Firsthöhen) auf rund 8,5 m begrenzt. Bezogen auf die durch-
schnittliche Geländehöhe von 3,5 m NHN wird eine absolute Höhe von 12,0 m NHN festgesetzt. 

Begleitet werden diese Festsetzungen durch Regelungen zur Dachneigung als örtliche Bauvor-
schrift. 

2.2.4) Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 

Die westlich anschließende Bebauung wurde in offener Bauweise entwickelt. Dementsprechend 
wird für das Plangebiet ebenfalls die offene Bauweise festgesetzt. Zulässig sollen nur Einzelhäuser 
sein, um die aufgelockerte Struktur weiterzuführen. Die Gebäudegrößen werden indirekt über die 
zulässige Anzahl der Wohneinheiten je Wohngebäude begrenzt. 

Die verhältnismäßig kleinteilige Festsetzung überbaubarer Flächen (Baugrenzen) soll die Maßstäb-
lichkeit der neu hinzu kommenden Bebauung gewährleisten, indem verhindert wird, dass die beiden 
möglichen Gebäude zu einem größeren Komplex zusammengezogen werden. Da die Errichtung 
von Garagen, überdachten Stellplätzen und Nebengebäuden ausdrücklich auf die ausgewiesene 
überbaubare Grundstücksfläche begrenzt wird, sichert die Festlegung durchgehende Grünschnei-
sen, die von jeglicher hochbaulichen Nutzung frei zu halten sind. 

2.2.5) Maßnahmen zur Grünordnung 

Maßnahmen zur Grünordnung bestehen vor allem in der Beschränkung der zulässigen baulichen 
Dichte, wobei die Obergrenze des § 17 BauNVO für allgemeine Wohngebiete in dem randlich im 
Gemeindegebiet gelegenen Baugebiet bewusst nicht ausgeschöpft wird. Die festgesetzte GRZ von 
0,3 gewährleistet, dass gut die Hälfte der Baugrundstücksfläche dauerhaft unversiegelt bleibt. Für 
nicht überbaute Grundstücksflächen besteht das Gebot einer Begrünung bzw. Bepflanzung (vgl. § 8 
(1) LBauO M-V). 

Zur Sicherung einer angemessenen Strukturierung des Baugebiets mit Großgrün wird ein Pflanzge-
bot für Einzelbäume festgesetzt. Aufgrund der gewählten Bezugsgröße (angefangene 500 qm Bau-
grundstücksfläche) resultieren für die drei Baugrundstücke jeweils Pflanzgebote von 2 Bäumen. Da-
bei wird bewusst auf Vorgaben zur räumlichen Einordnung verzichtet, damit die zukünftigen Bau-
herren die Pflanzung in Übereinstimmung mit der jeweiligen Freiflächengestaltung vornehmen kön-
nen. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Bäume zukünftig von den Bewohnern nicht als 
störendes Element (Verschattung, Laubwurf, etc.) erfahren werden.  

Von einer Pflanzung nach der Textlichen Festsetzung I.4 kann im Einzelfall abgesehen werden, 
wenn auf dem jeweiligen Baugrundstück der Erhalt eines Laubbaums mit einem Stammumfang von 
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mind. 20 cm dauerhaft sichergestellt ist oder auf dem jeweiligen Baugrundstück eine Ersatzpflan-
zung gemäß § 29 (2) BNatSchG (Bestandsverlust geschützter Landschaftsbestandteile, hier; Fäl-
lung gesetzlich nach § 18 NatSchAG M-V geschützter Einzelbäume) vorgenommen wird. Sofern 
eine nach Textlicher Festsetzung I.4 festgesetzte Baumpflanzung als Kompensation für die Fällung 
geschützter Einzelbäume angerechnet werden soll, ist die Pflanzung abweichend von der Festset-
zung in der Qualität als dreimal verpflanzten Hochstämmen mit einem Kronenansatz von 2,0 m und 
einem Stammumfang von 16 bis 18 cm (gemessen in einem Meter Höhe) vorzunehmen. 

2.2.6) Örtliche Bauvorschriften über Gestaltung (ÖBV) 

Im Rahmen der Fortentwicklung der Bauleitplanung für das Gemeindegebiet Sellin wird deutlich, 
dass für Teilbereiche des Gemeindegebietes unterschiedliche Gestaltanforderungen zu erfüllen 
sind. Als Gestaltungsschwerpunkte bilden sich die ländlichen Bebauungsformen von Alt-Sellin sowie 
die sog. gründerzeitliche Bäderarchitektur der Wilhelmstraße als typisch Rügener Bebauungsformen 
heraus. Diese sollen exemplarisch um den Seepark herum präsentiert werden. Im Westen entlang 
einer ländlich orientierten Wegeführung die ländlichen Bebauungsformen, im Osten entlang der See-
parkpromenade die gründerzeitlichen Bebauungsformen.  

Die Örtlichen Bauvorschriften für den Planbereich haben das Ziel, eine erkennbare Verwandtschaft 
der Baukörper in Anlehnung an die ländlichen Bebauungsformen Süd-Ost-Rügens zu erreichen. Die 
Bauvorschriften erstrecken sich neben den wesentlichen Gestaltmerkmalen wie Farbe und Material 
der Dächer in Abhängigkeit von der Dachneigung und Farbe der Wandflächen auch auf Aussagen 
zu Fassadenanteil und Form von Öffnungen, Gestaltungsmerkmale von Anbauten wie Balkonen, 
Loggien und Veranden sowie Grundstückseinfriedungen. Dabei lassen die Örtlichen Bauvorschriften 
den Bauherren und Architekten genügend Raum für eigene Initiativen zur Neuinterpretation der his-
torischen Bauformen.  

Das in der ÖBV genannte Farbregister RAL wird als Referenz für die Bestimmung der jeweiligen 
Farbtöne herangezogen. Es ist jedermann unter RALfarbpalette.de zugänglich. Verwendet wird das 
RAL-Codierungssystems „Classic“ das in den Bereichen Industrie, Verkehrssicherheit und Bauin-
dustrie standardmäßig verwendet wird. 

2.3) Flächenbilanz 

Insgesamt sieht die Planung die Ausweisung von 1.664 qm Allgemeine Wohngebiete mit einer zu-
lässigen Grundfläche von 500 qm bzw. einer zulässigen Versiegelung im Sinne § 19 (4) BauNVO 
von 750 qm vor. Einschließlich der Verkehrsflächen entsteht im Plangebiet eine zulässige Versiege-
lung von bis zu rund 1.141 qm (gegenüber rund 250 qm im Bestand). 

2.4) Erschließung 

2.4.1) Verkehrliche Erschließung 

Die ausgewiesene Verkehrsfläche schließt im Süden an die Straße Alter Gutshof an und setzt diese 
als Stichstraße in nördlicher Richtung fort. Angesichts des geringen zu erwartenden Verkehrsauf-
kommens sowie der bei kurzen Wohnwegen üblichen Beschränkung auf Schrittgeschwindigkeit ist 
eine Mischnutzung mit dem vorhandenen Fuß- und Radweg unproblematisch.  

Mit einer durchgehenden Verkehrsflächenbreite von mind. 3,5 m wird der bestehende Fuß- und 
Radweg um rund 1,0 m verbreitert. Für die Verkehrsfläche ist die maßgebende Funktion auch 

Nutzung Größe An-
teil 

Zulässige 
Grundfläche 

Zulässige 
Versiegelung 

 

Allgemeine Wohngebiete (GRZ 0,3) 1.664 qm 70% 500 qm 750 qm  

Verkehrsflächen 491 qm 21% - 491 qm  

Grünfläche 208 qm 9% -- --  

Gesamtgebiet 2.363 qm  480 qm 1.141 qm  
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zukünftig die Aufenthaltsfunktion. Ein Begegnungsfall muss nicht an jeder Stelle der Straße möglich 
sein und kann auf eine einzelne Ausweichbucht beschränkt bleiben, so dass ggfs. kurze Wartezeiten 
bzw. gegenseitige Abstimmungen erforderlich werden.  

Der Nachweis der privaten Einstellplätze für die jeweiligen Baumaßnahmen ist auf dem jeweili-
gen Baugrundstück zu führen. Der Nachweis regelt sich nach der Stellplatzsatzung der Ge-
meinde bzw. nach den geltenden bauordnungsrechtlichen Kriterien. Fahrradstellplätze sind 
gem. der Örtlichen Bauvorschrift nachzuweisen. 

2.4.2) Ver- und Entsorgung 

Anschlusspunkte in der direkten Umgebung im Alten Gutshof sind gegeben.  

Die Wasserversorgung für das Plangebiet wird von dem Zweckverband Wasserversorgung und 
Abwasserbehandlung Rügen vorgenommen.  

Die Schmutzwasserbeseitigung für das Plangebiet wird von dem Zweckverband Wasserversor-
gung und Abwasserbehandlung Rügen vorgenommen. Anschlusspunkte in der direkten Umge-
bung sind gegeben. Planungen zum Leitungsverlauf liegen noch nicht vor und sind im Zuge der 
nachfolgenden Erschließungsplanung für das Baugebiet mit dem Versorgungsträger abzustim-
men. 

Das anfallende Regenwasser kann angesichts des geringen Versiegelungsgrads auf den Bau-
grundstücken versickert werden.  

Die Gasversorgung auf der Insel Rügen wird von der EWE Aktiengesellschaft vorgenommen. 
Eine Versorgung des Gebiets mit Erdgas ist möglich.  

Das Plangebiet kann von der e.dis Energie Nord AG mit Elektrizität versorgt werden.  
 

 

3) Auswirkungen 

3.1) Abwägungsrelevante Belange / Zusammenfassung 

Neben den ausgewiesenen Planungszielen (vgl. Abschnitt 1.2) sind folgende öffentliche Belange in 
der Abwägung zu berücksichtigen: 

• Die sozialen Belange, v.a. unter dem Aspekt der Sicherung Wohnbedürfnisse der Bevölke-
rung, insbesondere auch von Familien mit mehreren Kindern, die Schaffung und Erhaltung 
sozial stabiler Bewohnerstrukturen, die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung 
werden mit der Berücksichtigung von Wohnnutzung berücksichtigt.  

• Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege: Der Planungsbereich umfasst 
randlich am Siedlungsbereich liegende Flächen mit mehrseitigem Anschluss an die im Zu-
sammenhang bebaute Ortslage. Mit der Planung werden neue Eingriffe durch die Bebauung 
mit Haupt- und Nebenanlagen zugelassen, die jedoch angesichts der geringen Größe sowie 
allgemein der Vornutzung und Lage nicht erheblich sind. Im Rahmen des § 13b i.V.m. § 13a 
BauGB gelten planbedingte Eingriffe als bereits zulässig und erfordern keinen Ausgleich. 

Die privaten Belange sind angemessen in der Abwägung zu berücksichtigen.  

Für die Grundstücke innerhalb des Plangebiets besteht angesichts der Lage im Außenbereich bis-
lang kein Baurecht.  

Mit der Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets wird der Siedlungsstruktur in der Nachbar-
schaft entsprochen. Nutzungskonflikte zwischen der bestehenden Wohnnutzung und dem Plange-
biet sind nicht erkennbar. 
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3.2) Auswirkungen auf Natur und Umwelt 

3.2.1) Allgemeines 

Die Darstellung der Auswirkungen auf Natur und Umwelt gründet in den Zielen und Inhalten der 
Planung, die ausführlich in den Kapiteln 1 und 2 der Begründung dargestellt sind. Sie konzentriert 
sich auf das unmittelbare Plangebiet sowie die möglicherweise vom Plangebiet ausgehenden Wir-
kungen auf das Umfeld. Betrachtet werden die Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter 
des Naturraums und der Landschaft (Boden / Wasser, Klima / Luft, Pflanzen und Tiere sowie Land-
schaft / Landschaftsbild), das Schutzgut Mensch sowie deren Wechselwirkungen.  

Das Plangebiet umfasst eine im direkten mehrseitigen Anschluss an den im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteil liegende Freifläche, die bereits Bestandteil eines Planbereichs nach § 30 BauGB ist. Das 
Umfeld des Plangebiets ist durch Siedlungsnutzungen (westlich) sowie den Seepark als öffentliche 
Grünanlage (östlich) geprägt. 

Durch die Planung wird das bestehende Baugebiet kleinteilig arrondiert.  

• Anlagebedingt wird die Gesamtversiegelung im Allgemeinen Wohngebiet auf bis zu 750 qm 
zunehmen. Die Planung sieht die Ausweisung von 1.664 qm Wohngebiet mit einer zulässi-
gen Gebäudegrundfläche von 500 qm vor. Durch die Versiegelung geht die derzeitige Bio-
topausstattung (v.a. Wiesenfläche, einige Gehölze) verloren, im Bereich der zukünftigen 
Hausgärten werden dabei jedoch dauerhafte Vegetationsflächen neu entstehen.   
Hinsichtlich der Gebäudehöhen fügen sich die neuen Gebäude grundsätzlich in die Silhou-
ette des Ortes ein. Unter Berücksichtigung der festgesetzten Eingrünung (Pflanzgebote, an-
grenzende Parkanlage) sind erhebliche anlagebedingte Veränderungen des Landschafts-
bilds nicht zu erwarten. 

• Betriebsbedingt kommt es durch die Nutzung nur zu untergeordneten Auswirkungen. Die 
neue Wohnnutzung wird zu neuen Nachbarschaften sowie einer Verkehrszunahme in unter-
geordneter Größenordnung führen. Auf Grund des Anschlusses an das bestehende Sied-
lungsgebiet ist die Erschließung über die bestehenden öffentlichen Netze gewährleistet 
(Straße, Kanalisation).   

• Die baubedingten Auswirkungen werden bei fach- und sachgerechter Ausführung (z.B. 
Schutz des Mutterbodens, Einhaltung einschlägiger Grenz- und Orientierungswerte gem. All-
gemeiner Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm) als nicht erheblich eingeschätzt 
und können schon angesichts der Kurzfristigkeit und Kleinteiligkeit vernachlässigt werden.  

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung: Mit der Planung 
wird eine Bebauung mit Wohngebäuden vorbereitet und damit die angrenzende Ortslage arrondiert. 
Die zugelassene Nutzung entspricht der Charakteristik der Umgebungsbebauung.  

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung: Ohne Pla-
nung würde keine Änderung des Status-Quo erfolgen. Die Wiesenfläche könnte als Bestandteil einer 
festgesetzten Grünanlage regelmäßig gepflegt werden.  

3.2.2) Umweltzustand und Umweltmerkmale (Bestand) 

Schutzgut Bestand 

Boden Nach den geologischen Übersichtskarten liegt das Plangebiet in einem Bereich 
eines tiefgründigen Niedermoors (fb10). 

Nach der räumlich differenzierteren Betrachtung der Bodenschätzung steht 
Sand (S) mit einer geringen Bodenzahl an. 

Wertvolle Bodenbildungen und gesetzlich geschützte Geotope sind innerhalb 
des Geltungsbereiches beziehungsweise dessen Wirkbereich nicht bekannt. 

Fläche Die gesamte Fläche ist Bestandteil eines Plangebiets nach § 30 BauGB und 
liegt westlich angrenzend an den im Zusammenhang bebauten Siedlungsbe-
reich. Es findet keine landwirtschaftliche Nutzung statt.  
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Wasser Das Plangebiet liegt außerhalb von Wasserschutzgebieten.  

Das Bemessungshochwasser (BHW) für die Boddenküste liegt bei +2,6 m NHN; 
angesichts einer Geländehöhe von üner 3,0 m ist das Plangebiet nicht überflu-
tungsgefährdet. Ein Hochwasser im Bodden wirkt sich bis in den Selliner See 
und dessen Randgebiete aus.  
Angrenzend befindet sich die Wasserlandschaft im Seepark, die zusammen mit 
dem Park und der nordöstlichen Bebauung erst in den 90er Jahren auf früheren 
Brach- und Landwirtschaftsflächen künstlich angelegt wurde (vgl. Abbildung 3). 
Angesichts der Größe der Wasserfläche von derzeit knapp über 1,0 ha ist ein 
Küsten- und Gewässerschutzstreifen nach § 29 BauGB zu berücksichtigen; 
demnach dürfen bauliche Anlagen in einem Abstand von bis zu 50 Metern land- 
und gewässerwärts von der Mittelwasserlinie an gerechnet nicht errichtet oder 
wesentlich geändert werden. Da der Abstand der geplanten Bebauung zum Sel-
liner Parksee nur etwas mehr als 20 m beträgt, bedarf die Planung einer Aus-
nahme nach § 29 (3) Nr. 4 NatSchAG M-V. 

WRRL nicht betroffen 

Klima/Luft Die Freifläche nimmt im Siedlungszusammenhang keine regulierende Funktion 
im Sinne eines Kaltluftentstehungsgebietes ein. Es handelt sich um einen gut 
durchlüfteten, klimatisch unbelasteten Bereich. Es befinden sich keine Schad-
stoff- oder Geruchsemittenten in der Umgebung. 

Folgen des Klima-
wandels 

Der Bestand ist nicht in besonderem Maße anfällig für die Folgen des Klimawan-
dels. 

Wärme / Strahlung Das gut durchlüftete Plangebiet nahe der Küste der Ostsee neigt allgemein nicht 
zu Hitzeanstauungen und Strahlungsbelastungen.  

Pflanzen / Tiere / Bio-
logische Vielfalt 

Das Plangebiet besteht im Wesentlichen aus einer nicht landwirtschaftlich ge-
nutzten Wiesenfläche im Siedlungszusammenhang, die als Jüngere Parkanlage 
(PPJ) mit artenreichem Zierrasen (PEG)/Scherrasen angesprochen werden 
kann. V.a. randlich bestehen einzelne Siedlungsgehölze aus heimischen Baum-
arten (PWX) sowie einzelne jüngere Einzelbäume (BBJ)  

Nach § 20 NatSchAG M-V bestehen keine geschützten Biotope innerhalb des 
Plangebiets. Der nahe Selliner Parksee unterliegt als RUE09291 permanentes 
Kleingewässer; Teich; trocken; Unterwasservegetation (Gesetzesbegriff: Ste-
hende Kleingewässer, einschl. der Uferveg.) dem gesetzlichen Biotopschutz. Die 
Einstufung als naturnaher Teich und damit als Biotop ist angesichts des künstli-
chen Ursprungs sowie eines teilweise ausgebauten Ufers fraglich. 

Tiere: 

Das Vorkommen geschützter bzw. streng geschützter Arten kann angesichts der 
Lage innerhalb des Siedlungsraums weitgehend ausgeschlossen werden.  

Säugetiere: Ausgenommen Kleinsäuger können regelmäßig genutzte Quartiere 
wildlebender Säugetiere einschließlich Fledermäuse im Plangebiet aufgrund der 
Habitatausstattung sowie der angrenzenden Siedlungsnutzung ausgeschlossen 
werden. Im Plangebiet bestehen keine Gebäude. Das Plangebiet mit lichtem 
Baumbestand und Wasserflächen im Umfeld ist jedoch aufgrund der Struktur-
vielfalt als Nahrungsflächen attraktiv für Fledermäuse. Für den Raum Sellin sind 
allgemein Breitflügel-, Wasser-, Fransen, Zwerg-, Mücken- und Rauhautfleder-
maus sowie das Braue Langohr und der Große Abendsegler nachgewiesen.  

Vögel: Aufgrund der nicht störungsfreien Lage des Plangebietes zwischen Be-
bauung und dem intensiv genutzten Seepark wurde überwiegend mit dem Vor-
kommen von „Allerweltarten“ gerechnet, die tolerant gegenüber anthropogenen 
Störungen wie Lärm und Wegenutzung sind oder als Kulturfolger die Nähe zum 
Menschen suchen. Nach [6] wurden bei Begehungen folgende Arten mit revier-
anzeigendem Verhalten erfasst: Blau- und Kohlmeise, Amsel, Hausrotschwanz, 
Rotkehlchen, Zaunkönig, Mönchsgrasmücke. Als Nahrungsgäste auf der Wiese 
konnten Bachstelze, Nebenkrähe, Star, Spatz, Rabenkrähe, Rauch- und Mehl-
schwalbe beobachtet werden. Der im Park liegende Teich ist zudem Lebens-
raum einzelner Schilfbrüter, sofern sich nach der regelmäßigen Beräumung 
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noch etwas Schilf findet. Auch Schwäne und Stockenten nutzen das größere 
Gewässer zur Nahrungssuche, Stockente auch den Graben. 

Reptilien: Streng geschützte Reptilien (Zauneidechse, Schlingnatter) sind im 
Plangebiet habitatbedingt nicht zu erwarten.  

Amphibien: Als Laichgewässer geeignete Oberflächengewässer bestehen im 
Bereich des angrenzenden Seeparks. Hinweise auf streng geschützte Arten, die 
im Rahmen von Rasterkartierungen in den letzten Jahren im Umfeld der Pla-
nung nachgewiesen wurden, sind dem Kartenportal [2] nicht zu entnehmen. 
Nachweise für Grünfrosche gibt es für den angrenzenden größeren Teich. 

Schutzgebiete: 

Das Plangebiet liegt außerhalb von Schutzgebieten (vgl. Abschnitt 1.5.2). 

Landschaft Der Ort Sellin ebenso wie das Umfeld wurden dem Landschaftsbildraum Baaber 
Heide (II 7 – 16) zugeordnet und erhalten mit einer Landschaftsbildbewertung 
von mittel bis hoch nur eine durchschnittliche Schutzwürdigkeit. Der Standort 
liegt im Siedlungszusammenhang. 

Mensch / Menschli-
che Gesundheit / Be-
völkerung 

Umfeld durch allgemeine Wohnnutzung (festgesetzt als Dorfgebiet) geprägt. 
Östlich grenzt der Seepark als öffentliche Grünanlage an. 

Es besteht im Plangebiet kein Hitzestress für Risikobevölkerungsgruppen (Klein-
kinder, Menschen über 75, Vorbelastete). 

Störfall Im näheren Umfeld des Plangebietes sind keine Störfallbetriebe vorhanden, de-
ren Sicherheitsbereiche sich in das Plangebiet hinein erstrecken. 

Kultur und Sachgüter 
/ Historisches Erbe 

nicht betroffen 

3.2.3) Auswirkungen des Vorhabens 

Das Plangebet liegt am Ortsrand von Sellin im Wirkbereich vorhandener Siedlungs- und Verkehrs-
flächen.   

Schutzgut Überschlägige Beschreibung der 
möglichen nachteiligen Umweltaus-
wirkungen auf Grundlage der Merk-
male des Vorhabens und des Stan-
dortes 

Beurteilung der Erheblichkeit der Aus-
wirkungen auf die Umwelt unter Ver-
wendung der Kriterien Ausmaß, grenz-
überschreitender Charakter, Schwere 
und Komplexität, Wahrscheinlichkeit 
von Auswirkungen, Dauer, Häufigkeit, 
Reversibilität 

Fläche Ausweisung von neuem Allgemeinen 
Wohngebiet mit einer Größe von 
1.664 qm  

keine Erheblichkeit, da kleinteilige Arron-
dierung auf baulich vorgenutzter, durch 
Siedlung und Verkehr vorgeprägten Flä-
chen, 

Boden Bauliche Nutzung mit bis zu 500 qm Ge-
bäudegrundfläche und 750 qm Versie-
gelung im Baugebiet insgesamt, 
dadurch Zunahme der Versiegelung am 
Standort um bis zu rund 890 qm. 

keine Erheblichkeit, da kleinteilige Arron-
dierung auf baulich vorgenutzter, durch 
Siedlung und Verkehr vorgeprägten Flä-
chen  

Wasser Oberflächenwasser wird ortsüblich versi-
ckert und verbleibt im Landschaftsraum 

Anlage- und betriebsbedingte Verände-
rungen mit nachhaltigen Beeinträchtigun-
gen des Schutzgutes Wasser sind nicht 
abzusehen. 

Klima / Luft Nutzungsbedingt keine erheblichen 
Emissionen 

- 

Anpassung an 
den Klimawandel 

Planbedingte Auswirkungen auf den Kli-
mawandel sind nicht erkennbar 

- 

Tiere / Pflanzen, Biotopverlust durch Bebauung und Verlust von Einzelbäumen kann durch 
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Schutzgut Überschlägige Beschreibung der 
möglichen nachteiligen Umweltaus-
wirkungen auf Grundlage der Merk-
male des Vorhabens und des Stan-
dortes 

Beurteilung der Erheblichkeit der Aus-
wirkungen auf die Umwelt unter Ver-
wendung der Kriterien Ausmaß, grenz-
überschreitender Charakter, Schwere 
und Komplexität, Wahrscheinlichkeit 
von Auswirkungen, Dauer, Häufigkeit, 
Reversibilität 

biologische Viel-
falt 

Versiegelung betrifft v.a. Rasenfläche 
ohne Altgebäude und mit nur geringem 
Gehölzbestand; auf den Freiflächen wird 
sich nach Abschluss der Baumaßnah-
men eine im Vergleich zu heute ähnliche 
Biotopausstattung entwickeln (Hausgär-
ten mit Baumpflanzungen gem. Pflanz-
gebot und randlichen Hecken). Unter 
Berücksichtigung der anerkannten und 
üblichen Vermeidungsmaßnahmen bei 
der Umsetzung sind im Rahmen der ar-
tenschutzrechtlichen Betrachtungen und 
der vorliegenden Planung zurzeit keine 
Verbotstatbestände nach § 44 
BNatSchG zu erkennen.  

Ersatzpflanzungen ausgeglichen werden. 

Landschaftsbild Durch Einbindung in den Siedlungszu-
sammenhang keine Veränderung des 
Landschaftsbilds. Die Gebäudehöhen 
entsprechen mit max. rund 8,5 m über 
Gelände allgemein der Umgebungsbe-
bauung. 

- 

Mensch / 
Menschliche Ge-
sundheit / Bevöl-
kerung 

Durch Wohnnutzung geringfügig zusätz-
licher Verkehr. 
 

- 

Kultur- und Sach-
güter 

- - 

Risiken von Stör-
fällen, Unfällen 
und Katastro-
phen,  

- - 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass keine erheblichen Auswirkungen festgestellt 
wurden. 

3.2.4) Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

Das Vorhaben beschränkt sich auf eine kleinteilige Arrondierung des bestehenden Baugebiets, so 
dass eine Flächeninanspruchnahme in bisher unberührten Naturräumen vermieden wird. Pflanzge-
bote bewirken eine Eingrünung des neuen Baugebiets und sichern eine angemessene Strukturie-
rung des Siedlungsbereichs. Auf den Grundstücken wird eine moderate Dichte bis GRZ 0,3 festge-
setzt, so dass die Obergrenzen für allgemeine Wohngebiete nach § 17 BauNVO nicht ausgeschöpft 
werden. 

3.2.5) Eingriffsermittlung 

Bei Bebauungsplänen nach § 13b BauGB gelten Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Be-
bauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a (3) Satz 5 BauGB vor der planerischen Ent-
scheidung erfolgt oder zulässig. Ausgenommen von der generellen Befreiung von der Ausgleichs-
verpflichtung sind geschützte Biotope und Landschaftsbestandteile wie Bäume. 



lars hertelt  |  Stadtplanung und Architektur 

 

 

B-Plan Nr. 1A „Gutshof“, 2. Änderung und Ergänzung, Begründung Seite 18 von 21 

Offenlage, Fassung vom 07.09.2020, Stand 29.03.2021  

Im Plangebiet ist geschützter Baumbestand vorhanden, der nicht vollständig erhalten werden kann 
und damit teilweise zur Umsetzung gefällt werden wird.  

Gemäß § 18 NatSchAG M-V sind Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 100 Zentime-
tern, gemessen in einer Höhe von 1,30 Metern über dem Erdboden, gesetzlich geschützt. Dies gilt 
jedoch u.a. nicht für Bäume in Hausgärten mit Ausnahme von Eichen, Ulmen, Platanen, Linden und 
Buchen, Obstbäume mit Ausnahme von Walnuss und Esskastanie sowie Pappeln im Innenbereich. 

Der Umfang der Ersatzpflanzungen richtet sich nach dem Stammumfang des geschützten Baumes, 
wobei grundsätzlich Vitalitätszustand und Standort des Baumes zu berücksichtigen sind. Hierbei 
sind in Anlehnung des Baumschutzkompensationserlasses folgende Richtwerte zu beachten: 

- Stammumfang 100 bis 150 Zentimeter: ein Ersatzbaum mit einem Mindeststammumfang von 
16 bis 18 Zentimeter in 1,00 Meter Höhe, 

- Stammumfang >150 bis 250 Zentimeter: zwei Ersatzbäume mit einem Mindeststammumfang 
von 16 bis 18 Zentimeter in 1,00 Meter Höhe, 

- Stammumfang über 250 Zentimeter: drei Ersatzbäume mit einem Mindestumfang von 16 bis 
18 Zentimeter in 1,00 Meter Höhe. 

Im Zuge der Bebauung sind bei Ausschöpfung der Baufenster gewisse Baumverluste unumgänglich. 
Dies betrifft folgende nach § 18 NatSchAG M-V geschützte Bäume (vgl. Baumkartierung durch das 
Planungsbüro Seppeler [5]): 

Stammumfang 
in Merten 

Betroffene Bäume  

Nr. gem. Kartierung 
Laubbaum vor. Anzahl Bäume als Kompensation 

0,9 1 Linde --- 

1,0 2 Linde 1 

1,3 3 Linde Kann voraussichtlich erhalten bleiben 

* Baumarten, die nach § 18 NatSchAG M-V zu ersetzen sind; Ersatz nach den Vorgaben des Baumschutzkompensationserlasses 
M-V (2007) 
Das Kompensationserfordernis für Eingriffe in geschützte Landschaftsbestandteile wie Bäume grün-
det auf § 29(2) BNatSchG. Nach allgemeiner Kommentarlage (vgl. Lütkes/Ewer, Kommentar zum 
BNatSchG, S. 310) ist dabei nicht vorzusehen, dass in jedem Fall die Entfernung eines Baumes 
zwingend immer eine Ersatzpflanzung erfordert. „Die Entscheidung über die Anordnung einer Er-
satzpflanzung erfordert vielmehr eine abwägende Einzelfallprüfung unter Würdigung der von der von 
dem betroffenen Baum u.a. nach seinem Zustand, Alter und Standort ausgehenden Wohlfahrtswir-
kung einerseits und den mit der Unterschutzstellung bzw. deren Fortführung in Form der Ersatz-
pflanzung zu verbindenden Belastungen für den privaten Eigentümer andererseits (OVG Münster, 
NuR 1999, 526 ff.).“ Diese Einzelfallprüfung obliegt der Genehmigungsbehörde. 

Die im Zuge der weiteren Entwicklung erforderlich werdenden Baumfällungen sind entsprechend zu 
beantragen. Der Eingriff entsteht erst mit der tatsächlichen Fällung. Das Maß eines erforderlichen 
Ausgleichs wird durch die zuständige Behörde festgesetzt; die Ersatzpflanzungen als Auflage in der 
Fällgenehmigung rechtlich abgesichert. 

Der Bebauungsplan enthält Pflanzverpflichtungen für die privaten Baugrundstücke in einem voraus-
sichtlichen Umfang von 4 Bäumen. Sofern eine nach Textlicher Festsetzung I.4 festgesetzte Baum-
pflanzung als Kompensation für die Fällung geschützter Einzelbäume angerechnet werden soll, ist 
die Pflanzung in der Qualität als dreimal verpflanzten Hochstämmen mit einem Kronenansatz von 
2,0 m und einem Stammumfang von 16 bis 18 cm (gemessen in einem Meter Höhe) vorzunehmen. 

3.2.6) Belange des Artenschutzes 

Gesetzliche Grundlage 

Für Tier- und Pflanzenarten des Anhang IV der FFH- Richtlinie und für die europäischen Vogelarten 
ist im Rahmen umsetzungsorientierter Planungen zu prüfen, ob durch die Umsetzung der Planung 
Verbotstatbestände entsprechend § 44 BNatSchG und somit ein Vollzugshindernis für die 
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Bauleitplanung eintreten können. 

Für bauliche Maßnahmen relevant sind die Zugriffsverbote nach § 44 (1) BNatSchG, demnach ist 
es verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu ver-
letzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschä-
digen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 
der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 
zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszu-
stand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten 
aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 
der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Für zulässige Maßnahmen im Geltungsbereich eines Bebauungsplans liegt ein Verstoß gegen 

- das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Nummer 1 nicht vor, wenn die Beeinträchtigung 
durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der 
betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der ge-
botenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann, 

- das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschä-
digung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Nummer 1 nicht vor, wenn die Tiere 
oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den 
Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, 
Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden 
und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind, 

- das Verbot nach Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff 
oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 
weiterhin erfüllt wird. 

Um die Vollzugsfähigkeit und damit die Erforderlichkeit der Planung zu belegen, ist im Verfahren der 
Planaufstellung vorausschauend zu ermitteln, ob die vorgesehenen Festsetzungen dauerhaft auf 
unüberwindbare artenschutzrechtliche Hindernisse treffen. Nicht die Bebauungsplanung selber, 
sondern erst der Vollzug der Planung kann zu einem Verstoß gegen artenschutzrechtliche Verbote 
führen. 

Auf detaillierte Bestandserfassungen vor Ort kann dabei verzichtet werden, wenn es sich um „einfa-
che“ Planungen handelt, so z.B. bei einem Baulückenschluss oder wenn allgemeine Kenntnisse zu 
den Habitatansprüchen einzelner Arten Rückschlüsse auf ein Vorkommen oder Fehlen zulassen. 
Berücksichtigt wurden, neben der Auswertung vorhandener Daten auch die Beobachtungen wäh-
rend verschiedener Ortsbegehungen im Januar, April, Mai und Juni 2020. Im Rahmen einer Prog-
nose wurde geprüft, ob die Festsetzungen zum Bebauungsplan ggf. für relevante Tier- oder Pflan-
zenarten der Siedlungen Verbotstatbestände erwarten lassen und / oder diese durch geeignete Ver-
meidungsmaßnahmen bereits im Vorfeld ausgeschlossen werden können. 

Die Artenschutzprognose nach § 44 BNatSchG durch das Planungsbüro Seppeler [6] kommt nach 
Abprüfung der relevanten Arten zu folgendem Ergebnis:  

Unter Berücksichtigung der anerkannten und üblichen Vermeidungsmaßnahmen bei der Umsetzung 
sind im Rahmen der artenschutzrechtlichen Betrachtungen und der vorliegenden Planung zurzeit 
keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG zu erkennen. Entweder ist ein Vorkommen von Ar-
ten oder Gruppen aufgrund nicht geeigneter Habitate unwahrscheinlich oder die Beeinträchtigungen 
können im Vorfeld vermieden werden. Der offene Vorflutgraben sollte als potenzielle 
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Biotopverbundfläche mit Leitlinienfunktion erhalten bleiben. Ausweichlebensräumen für störungsto-
lerante Vogelarten der Siedlungen sind im nahen Umfeld der Planung während der Bauphase vor-
handen, so dass keine Verschlechterung der lokalen Populationen einzelner Vogelarten des Sied-
lungsränder, sofern relevant, und eine zügige Wiederbesiedlung nach Abschluss möglicher Bau-
maßnahmen zu erwarten sind. 

Als Hinweis zum Artenschutz, der bei der Umsetzung, z.B. bei Durchführung von Bodenarbeiten und 
Entnahme einzelner Bäume zu berücksichtigen ist, wird zur Übernahme in den Bebauungsplan vor-
geschlagen: 

• Gemäß § 39 BNatSchG ist die Entnahme von Gehölzen bzw. die Baufeldberäumung nur in 
der Zeit vom 01.10. bis 28./29.2. eines jeden Jahres möglich. Die Baufeldberäumung ist 
außerhalb des Zeitraumes möglicher Amphibienwanderungen durchzuführen und je nach 
Bauzeit das Erfordernis einer Abzäunung des Grabens zur Vermeidung einer Einwanderung 
von Amphibien in den Baustellenbereich zu prüfen. 

Zudem weist die Artenschutzprognose darauf hin, dass allgemein die Beleuchtung der Gebäude und 
des Umfelds auf das notwendige Maß begrenzt werden sollte. Ein Dauerbetrieb, auch mit LED-
Lampen, ist zu vermeiden. Zum Schutz von Vögeln, Fledermäusen und Insekten sollten nur vollab-
geschirmte Lampen mit Leuchtmitteln mit einer Farbtemperatur um 2700 Kelvin verwendet werden. 
Da für Anforderungen an die Beleuchtung aber weder eine gesetzliche Grundlage besteht noch eine 
Einhaltung von der Gemeinde überprüft werden kann, wird auf eine Übernahme in die Satzung ver-
zichtet.  

3.2.7) Gewässerschutzstreifen nach § 29 NatSchAG M-V 

Angrenzend befindet sich die Wasserlandschaft im Seepark, die zusammen mit dem Park und der 
nordöstlichen Bebauung erst in den 90er Jahren auf früheren Brach- und Landwirtschaftsflächen 
künstlich angelegt wurde (vgl. Abbildung 3). Angesichts der Größe der Wasserfläche von derzeit 
knapp über 1,0 ha ist ein Küsten- und Gewässerschutzstreifen nach § 29 NatSchAG M-V zu berück-
sichtigen; demnach dürfen bauliche Anlagen in einem Abstand von bis zu 50 Metern land- und ge-
wässerwärts von der Mittelwasserlinie an gerechnet nicht errichtet oder wesentlich geändert werden. 
Da der Abstand der geplanten Bebauung zum Selliner Parksee nur etwas mehr als 20 m beträgt, 
bedarf die Planung einer Ausnahme nach § 29 (3) Nr. 4 NatSchAG M-V.   
Hinsichtlich des Schutzzwecks wird allgemein auf den Zweck der Sicherung des Erholungswerts von 
Natur und Landschaft sowie des Schutzes der Uferzonen als ökologisch bedeutsame Flächen hin-
gewiesen (vgl. Lütkes/Ewer, RNr. 2 zu § 61). Auch der Kommentar zum früheren LNatG M-V wies 
als Zielsetzung aus: „Zum Einen soll das jeweilige Gewässer einschließlich seiner Umgebung in 
seiner Funktion als Lebensstätte zahlreicher, oft bedrohter Pflanzen- und Tierarten erhalten bleiben 
(Gewässerschutzstreifen). Zum Anderen setzt die Bestimmung exemplarisch den Auftrag des Arti-
kels 12 Abs. 2 Satz 2 LVerf. um, den freien Zugang zu im Einzelnen aufgezählten Naturschönheiten 
zu gewährleisten (sog. Erholungsschutzstreifen).  
Nach § 61 (3) Nr. 1 BNatSchG kann eine Ausnahme zugelassen werden, „wenn die durch die bau-
liche Anlage entstehenden Beeinträchtigungen des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes, ins-
besondere im Hinblick auf die Funktion der Gewässer und ihrer Uferzonen, geringfügig sind oder 
dies durch entsprechende Maßnahmen sichergestellt werden kann“. Mit dem Erhalt des bestehen-
den Fuß- und Radweges wird zum Einen die öffentliche Zugänglichkeit der Parkanlage und damit 
des Uferbereichs auch zukünftig in gleichem Umfang gewährleistet. Zum Anderen trennt der asphal-
tierte Weg den engeren Uferbereich von den angrenzenden Freiflächen, so dass der geringe Flä-
chenverlust die Funktion der Gewässer und ihrer Uferzonen nicht erheblich beeinträchtigt. 

3.2.8) Zusammenfassende Beurteilung 

Durch die Bebauung der randlich an die im Zusammenhang bebaute Ortslage anschließenden Flä-
che zur kleinteiligen Arrondierung der Ortslage erfahren die Schutzgüter Fläche, Boden, Wasser, 
Klima/Luft einschl. Anpassung an den Klimawandel, Pflanzen / Tiere und biologische Vielfalt, Land-
schaft, Kultur- und Sachgüter keine wesentliche nachhaltige Verschlechterung im Vergleich zur 
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Ausgangslage.  

Zusammenfassend ist durch das Vorhaben nicht mit erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 
zu rechnen. 

 
Ostseebad Sellin, September 2020 
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